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I Vellage za Nr . rs der Karlsruher Zeitung.
Freitag . » April 18 « » .

Badischer Landtag .

-j- j- Karlsruhe , 1 . Apr . Zu dem bereits gestern mitgetheilten
Wortlaut des Antrag « der Kommission der Zweiten Kammer bezüglich

der Polizeistunde lassen wir nachstehende Ausführung des Kom-

misfionSberichts folgen :

, ES warf sich bei den Berathunge » der Kommission die Frage auf , ob man

von d; - Festsetzung einer Polizeistunde nicht ganz Umgang nehmen könne .
Die Kommission war nun zwar darüber einstimmig einverstan¬

den, daß das sogenannte Uebersitzen an und für sich nichts Rechtswidriges

sei , daß es vielmehr in der persönlichen Freiheit eines Jeden liege , da«

WirthShaus zu verlassen , wann «S ihm beliebe .
Die M e h rh eit der Kommission (4 Stimmen ) war aber der Ansicht ,

daß hier triftige Gründe vorliegen , die persönliche Freiheit des Einzelnen
mit Rücksicht aus die öffentliche Sicherheit und das öffentliche Wohl zu¬

gleich einer Beschränkung zu unterwerfen .
Die öffentliche Sicherheit werde durch die Aushebung der Polizeistunde

wesentlich gefährdet werden , indem die Polizei dann nicht mehr im

Stande sei , eine gehörige Ueberwachung eintrelen zu lassen . Jetzt wisse
die Polizei , daß zu einer bestimmten Zeit die Wirthshäuser verlassen wer¬
den müssen , und es sei dann fast ausnahmslose Regel , daß von dieser

Zeit an auch Niemand mehr in den Straßen sich herumtreibc . Die

Polizei habe daher blos darauf zu sehen , daß die Polizeistunde ge¬
hörig eingchalten werde ; dann sei auch gleichzeitig für die nächtliche Si¬

cherheit und Ruhe gesorgt . Anders gestalte sich die Sache nach Auf¬
hebung der Polizeistunde . Jeder könne nun im Wirthshause sitzen bleiben ,
so lang « es ihm beliebe , und ebenso sei des ruhestörenden Umherziehens
in den Straßen die ganze Nacht kein Ende . Betrunkene werden häufig
die Nachtruhe stören und eben so häufig werden Schlägereien und Raus -

häntel , sowie sonstiger Unfug das Einschreiten der Polizei nöthig machen .
Allein nicht bloß diese Rücksichten sprechen für die Beibehaltung der

Polizeistunde ; auch noch Gründe anderer Art lassen die Aushebung
derselben in hohem Grad bedenklich erscheinen . Für viele Personen
führe das allzu lange Verweilen in den Wirthshäusern große Nach¬
theile mit sich, die in ihren Folgen das Wohl und Glück der Fami¬
lien und mittelbar auch die gedeihliche Entfaltung des öffentlichen
LvhlstandeS wesentlich beeinträchtigen . Wer durch seinen Berus und

durch seine VermögenSverhältnisse genöthigt sei , früh Morgens wieder
an die Arbeit zu gehen , könne seiner Aufgabe nicht oder doch nicht in

gehöriger Weise genügen , wenn er die halbe oder gar die ganze Nacht
gewacht und gezecht habe . Mittel , die zur Unterhaltung der Familie
und zur Erziehung der Kinder bestimmt seien , werden aus eine leicht¬
sinnige Weise vergeudet , und was nicht für Getränke verausgabt
werde , verschlinge das Spiel , welches sicherlich in hohem Grad über¬
hand nehmen werde .

Die Minorität der Kommission ( 3 Stimmen ) wünscht eben so
sehr wie die Majorität , daß die von dieser in Aussicht gestellten Miß -
stände nicht «intreten . Sie glaubt aber , daß hiezu die Beibehaltung
der Polizeistunde keineswegs das rechte, jedenfalls nicht das ausrei¬
chend« Mittel sei.

Was zunächst die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit betrifft , so
sei es eine nicht zu bestreitende , weil durch unzählige Fälle nachge -
wiesene Thatsache , daß gerade die gleichzeitige Entleerung der Wirthö -
häuser sehr häufig Veranlassung zu Schlägereien und Raufhändeln ,
sowie zu nächtlichem Unfug aller Art gebe . Die meisten Schlägereien ,
insbesondere in den Landorten , fallen um diese Zeit vor ; Jeder wisse,
daß er seinen Gegner am sichersten zu der Zeit aus der Straße findet ,
wo die Polizei die Wirthshäuser leert . Die Polizei selbst habe auf
dies« Weise schon manches Opfer in die Hände seiner Feinde geliefert .
Mancher , der allein vielleicht ruhig seines Weges und nach Hause ge¬
gangen wäre , lasse sich durch eine muthwillige Gesellschaft , die mit ihm
gleichzeitig das WirthShauS verläßt , verleiten , da oder dort einen Un¬
fug zu verüben . Es solle nicht in Abrede gestellt werden , daß Schlä¬
gereien und Raufhändel , ebenso Unfug aller Art , auch nach Aufhebung
der Polizeistunde noch Vorkommen werden ; allein dies könnte für die
Beibehaltung der Polizeistunde nur dann sprechen , wenn hiedurch jene
Uebelftände beseitigt würden , was aber nach dem bereits oben Gesag¬
ten nicht der Fall sei . Polizeiliche Uebertretungen der bczeichneten
lilrt werden so wie so Vorkommen , und es bleibe eben nichts Anderes
übrig , , ls dieselben , insbesondere wenn sie gleichzeitig als Störungen
der nächtlichen Ruhe erscheinen , mit aller Strenge des Gesetzes zu
bestrafen.

Was die andern Gründe der Majorität betrifft , so scheine ein Ein¬
schreiten der Polizei hiedurch sich überhaupt nicht rechtfertigen zu lassen ,
selbst wenn ein solches in einzelnen Fällen wirklich von wohlthätigen Fol¬
ge» begleitet sein sollte.

Jeder selbständige Staatsbürger sei berechtigt , über seine Person und
>nn Vermögen in den Schranken des Erlaubten nach Gutdünken zuschalten. Mache er von dieser Freiheit einen für ihn oder seine Ange¬
hörigen nachtheiligen Gebrauch , so möge ihn Hierwegen eine moralische
Verantwortlichkeit , es mögen ihn unter Umständen auch zivilrechtliche
Nachtheile treffen . — Da « Strafrecht und die Polzei habe sich mit solchen
Prrsvnen nur dann zu befassen , wenn durch ihre Handlungsweise be¬
stimmte Rechte des Staates oder der einzelnen Bürger verletzt , die össent -
>ch« Sicherheit oder das allgemeine Wohl beeinträchtigt werden . So sei»°ch Niemanden eingefallen , das Wirlhshaussitzen und das Spielen über -

zu verbieten , obgleich durch Beides schon gar mancher Familien -
und gar manche Familie vollständig zu Grunde gerichtet worden

l« «n . W «tt mehr als da « gelegentliche Uebersitzen , bezeichnen das gc-
^

*h»heil - m »ßige Herumziehen aus einem WirthShaus in das andere , der
schon in den frühen Tagesstunden beginnende und mit Vernachlässigungr Berussgeschäste den Tag über fortgesetzte Wirthshausbesuch den üblen
Haushälter , « nd dennoch sei noch nie eine Stunde polizeilich festgesetzt
morden , vor deren Eintritt der Besuch der Wirthshäuser nicht gestattet
se»n loste .

Polizei überhaupt ein Recht zustehen , in solcher Weise das

vwrd̂ n
^ bevormunden , so wäre «S vielleicht auch an der Zeit , die

,
^ »» brnen LuruSgesetz«, Kleidervrdnungen u . dergl . wieder aus -

scheu , damit auch auf diesem Gebiet « den üblen und verderblichen" Ngungrn Einzelner vvrgebeugt werde .

Für etwas absolut Gefährliches scheine übrigens die Polizei selbst die

Einhaltung der Polizeistunde nicht zu halten . Dafür sprechen die vielen

Ausnahmen , die sowohl ausdrücklich als stillschweigend — durch eine
milde Handhabung der desfallsigen Polizeivorschriften — von der Regel
gemacht worden seien . Je zahlreichere Ausnahmen aber gemacht wer¬
den , desto verletzender erscheine im einzelnen Falle die Regel , und mit

einigem Recht frage der einfache Bürger , der einmal etwas länger sich

vergnügen wolle , warum gerade er hiezu nicht berechtigt sein soll , wäh¬
rend die sogenannte bessere Gesellschaft in Museen und sonstigen ge¬
schlossenen Vereinen unbehelligt von der Polizei sitzen bleiben könne , so
lange es ihr beliebe ; wenn er auch manches Vorrecht der höheren
Stände anzuerkennen gerne geneigt sei, so werde ihm doch gerade aus
diesem Gebiet ein Vorrrccht derselben nicht recht erklärlich sein . Man¬

chem erlauben seine Geschäfte erst Abends spät auszugehcn , und nun

soll gerade Derjenige , dem eine Erholung am meisten zu gönnen , von
der polizeilichen Maßregel getroffen werden .

Die Majorität geht von der Unterstellung aus , es werde die Aushebung
der Polizeistunde ein längeres Sitzen in den Wirthshäusern zur Folge
haben .

Diese Unterstellung wurde von der Minorität als unrichtig bekämpft ,
und zwar mit folgenden Gründen :

Man stelle die Sache in das freie Ermessen jedes Einzelnen , und eö
werde dieser sein Kommen und Gehen vor Allem seinen Verhältnissen
anpassen . Jetzt , wo die Polizei die Grenzlinie ziehe , glaube Mancher ,
er dürfe an seinem Rechte, bis zur Polizeistunde sitzen zu bleiben , Nichts
vergeben , und er bleibe also, bis die Glocke ihn nach Hause rufe .

Es werde aber in dieser Sache wie in andern ähnlichen Dingen gehen ,
— die ordentlichen Leute werden die Freiheit mit Maß und Ziel gebrau¬
chen , die unordentlichen werden au die Stelle des Gebrauchs den Miß¬
brauch treten lassen , und in diesem Fall werde die Polizei stets Mittel
und Wege finden , durch Einschreiten und nöthigen Falls durch Strafen
die Ordnung wieder herzustellen .

Auch im Fall der Aufhebung der Polizeistunde bliebe selbstverständlich
dem Wirth unbenommen , sein Hausrecht zu wahren oder nöthigen Falls
durch die Polizeibehörde wahren zu lassen ( 8 . 5l des Entwurfs ) , falls er
die Entfernung von Gästen im Interesse der Ruhe und Ordnung für
nothwendig erachten sollte. Diese Wahrung des HansrechtS kann und

darf dem Wirth jo gut wie jedem Andern zugemuthet werden , wie es

überhaupt im Interesse der sonst so stark betonten Selbständigkeit der
Staatsbürger sehr zu wünschen wäre , daß Jeder zunächst selbst handle
und nur im Nothfall die Polizei zu Hilfe rufe .

Ein vermittelnder Antrag , die Regelung der Sache der Ortspolizei¬
behörde anheimzugeben , wurde in der Kommission zwar eingebracht ,
später aber aus Gründen , deren Erörterung hier füglich unterbleiben
kann , wieder zurückgezogen . "

Der Kommissionsbericht bemerkt schließlich, es dürste die gleichmäßige
Regelung der Polizeistunde sür Stadt und Land und bei dem Vollzüge
eine milde Handhabung dieser immerhin lästigen polizeilichen Maßregel
zu empfehlen sein .

-f -j- Karlsruhe , 31 » März . Aus dem Kommissionsbe¬
richt zum Entwurf eines Polizeistrafgesetzbuchs . ( Fort¬
setzung aus Nr . 78 .)

Der Kommissionsbericht bemerkt hierzu :

„ Diese Bestimmung steht in Verbindung mit jj . 1 des Entwurfs
und bezeichnet die Organe , denen die Befugniß zukommt , Ergänzungs -

Vorschriften zu dem Gesetze mit Strafwirksamkeit zu erlassen . Im
Allgemeinen erklärt dieselbe , daß zur Erlassung solcher Vorschriften
entweder die Ortspolizeibchörde oder die Bezirkspolizeibehörde oder
aber die Ministerien zuständig seien , oder daß diese Vorschriften
vom Landesherrn auSgchen können . Welche einzelne Gebote und
Verbote von den Polizeibehörden oder im Wege der Verordnung er¬
lassen werden dürfen , ist erst im speziellen Theile des Entwurfs oder
in besondern Gesetzen angegeben .

Was nun
l . die ortspvlizeilichen Vorschriften betrifft , so ist bereits

durch die Gcmeindeordnung jeder Gemeinde die Ortspolizei im Um¬
fang des Orts und der Gemarkung übertragen , insoweit nicht
ausnahmsweise einzelne Zweige derselben einer besonder » , vom Staat
aufgestellten Polizeistelle zugewiesen sind . Dieses Gesetz , 8 - 6 , geht
von dem Satze aus , daß die Ortspolizei ein Hoheitsrecht — ein Aus¬
fluß der Staatsgewalt sei, daß aber , weil die Ausübung dieses Rech¬
tes in jedem einzelnen Ort die Staatskasse zu sehr in Anspruch neh¬
men würde , solches dm Vorgesetzten der Orte mit gewissen Vorbehal¬
ten übertragen werde . Diese Vorbehalte bestehen darin , in größer »
Städten , wo die Wahrung des öffentlichen Interesses es besonders
verlangt , eigene Beamte mit der Verwaltung der Ortspolizei zu be¬
trauen . Solche StaatSpolizcistellen wurden auch mehrfach gegründet
und in den betreffendcn Orten dm Bürgermeistern nur die Gemar -
kungSpolizei übertragen , während alle übrigen Zweige der Orts¬
polizei von der Staatspolizeiflelle verwaltet wRoen . ( Landesherr¬
liche Verordnung vom 22 . Dezember' 1836 ) > Wo der Gemeinde und
beziehungsweise dem Bürgermeister die Ortspolizei übertrage » ist,
steht dieselbe unter der ununterbrochenen Aufsicht de« Staats ( 8 - 172
der Gemeindeordnung ) und erstreckt sich auf die Sicherheit » - , Rein -
lichkeits - , GesundheitS -, Armen - , Straßen - , Fmer - , Markt - , niedere
Gewerbs - , weltliche Kirchen - , Sittlichkeits - , Gemarkung «-, Bau - und
Gesundheitspolizei , sowie auf die Aussicht über Maß und Gewicht .
In wichtigeren , da « Gesammtintertsse betreffenden Gegenständen , be¬
sonders hinsichtlich der Gemarkungspolizei , hat der Bürgermeister sich
mit dem Gemeinderath zu berathm , selbständig aber gegen jeden
Uebertreter der Polizeivorschrift wegen Ungehorsams und Polizeifre¬
vel Geldstrafe in Städten bi« zu 5 fl. , in Landgemeinden bi« zu 2 fl .
oder Gesängnißstrafe bis zu 48 Stunden zu erkennen . ( 8 - 58 und
62 der Gemeindeordnung . ) Wo die Gelegenheit es mit sich bringt ,
und namentlich wenn der Bürgermeister seinerseits etwa « versäumt ,
steht dem Bezirksamt eine durchgehende Konkurrenz der Gewalt mit
dem Bürgermeister zu , und kann die Ort - polizei unmittelbar hand¬
haben ( 8. 26 des Vl . Konstitutionsedikts ) .

Der Grundsatz , daß die OrtSpolizei einen Dheil de« unveräußer¬
lichen HohritSrecht « de« Staats bilde , ist auch in vorliegende, » Ent¬

wurf beibehalten ; jedoch wird den Gemeinden ein « größere Selbstän¬
digkeit in der Verwaltung der Polizei eingeräumt und , wie die Re¬
gierungsmotive sagen , dem Prinzips der Autonomie der Gemeinden
so viel thunlich Rechnung getragen . Auf der andern Seite ist der
Bestimmung des 8 - 59 der Gemeindeordnung gegenüber das Gebiet ,
innerhalb welchen , sich das Anordnungsrecht der Gemeinde zu bewege »
hat , theilweise enger und jedenfalls dadurch fester begrenzt , daß in
dem besonder » Theile des Entwurfs die Gegenstände genau bezeichnet
werden , ans welch« sich die Aufgabe der, der Gemeinde zustehenden
Polizeigewalt erstreckt. Ihre polizeiliche Thätigkeit , insoweit sie sich
in fortdauernden geltenden Anordnungen zu äußern hat , soll sich nach
dem Entwurf bewegen in Erlassung von Vorschriften über die in den
88 - 46 , 53 , 55 , 56 , 57 , 67 , 73 , 93 , 94 , 97 , 102 , 107 Abs . 5 . 109 .
113 , 116 , 117 Abs. 2 , 124 Abs . 7 , 128 , 129 , 137 , 149 genannten
Gegenstände .

Im Einzelnen ist hervorzuhebe » :
1 ) In Uebereinstimniung mit der Gemeindeordnung ist als da -

Organ , welches Ortspolizeibeschlüsse mit Strafwirksamkeit zu erlassen
hat , der Bürgermeister , und in Gemeinden , in welchen die OrtSpolizei
durch eine Staatsbehörde verwaltet wird , diese Staatsbehörde anzuse¬
hen . Doch verbleibt in letzterem Falle jedenfalls die Verwaltung der
Gnnarkungspolizn , wir bisher , dem Bürgermeister .

2 ) Die Zuständigkeit zur Erlassung von ortspolizeilichen Vorschrif¬
ten erstreckt sich nur auf solche , welche innerhalb des Bezirks der ört¬
lichen Polizeiverwaltung verbindende Kraft haben sollen .

3 ) Der Entwurf unterscheidet zwischen polizeilichen Vorschriften ,
welche fortdauernd geltende Anordnungen enthalten , und zwischen Vor¬
schriften vorübergehender Natur ober Anordnungen in besonder « Fällen .
Die Vorschriften der letzter« Art werden allein vom Bürgermeister ,
beziehungsweise der Staatspolizeibehörde erlassen , jedoch mit Straf¬
wirksamkeit auch nur in den Fällen , in welchen der Entwurf oder
besondere Gesetze solche ortspolizeiliche Vorschriften zulassen . Für jene
allgemeinen Vorschriften dagegen , welche eine fortwährend geltende
Verordnung in sich fasten , deren Wirksamkeit also nicht auf eine kurze
Zeitdauer oder aus Verhältnisse vorübergehender Art beschränkt ist,
wird die Zustimmung des Gemeinderaths erfordert , und können solche
nur unter dieser Voraussetzung wirksame Kraft erhalten . Diese Mit¬
wirkung des Gemeinderaths wird nicht nur zur größer » Selbstthätig -
keit der Gcmeindeorgane auch auf dem polizeilichen Gebiete beitragen ,
sondern wesentlich auch eine Bürgschaft für zweckmäßige, den örtlichen
Verhältnissen entsprechende und die Wohlfahrt der Gemeinde , wie die
Interessen ihrer Angehörigen sichernde Anordnungen gewähren . Der
Entwurf schließt sich hier einer Einrichtung an , wie sie auch in an¬
dern deutschen Gesetzgebungen in neuern Jahren eingeführt wor¬
den ist.

II . Außer ortspolizeilichen Vorschriften haben auch bezirkspvlizei -
liche Vorschriften den Rahmen auszusüllen , welchen der Entwurf dem
AnvrdnungSrecht der Behörden übrig gelassen hat . Nach dem bisherigen
Gesetze war den Bezirksbehörden — den Aemtern ein umfassender poli¬
zeilicher Wirkungskreis angewiesen , OrganijationSedikt vom 26 . Novbr .1809 , Beilage Lit . L. Nr . 18, 21 — 24 , in welchem sie kraft der ihnen
vom Staatsobcrhaupte übertragenen Amtsgewalt ihre Thätigkeit entfalte¬
ten . In Erlassung ihrer Vorschriften für den Amtsbezirk und selbst sür
einzelne Orte waren sie und beziehungsweise hielten sie sich nicht an die
Organe der einzelnen Gemeinden gebunden , und übten in dieser Be¬
ziehung eine uneingeschränkte Regierungsthätigkeit aus .

An solcher sollen nun auch Elemente aus dem Volk Theil nehmen ,
welche durch ihre Einsicht und Tüchtigkeit sich zur Bekleidung der
Stelle eines Nmtsraths eignen ( vergl . Entwurf des Gesetzes über die
Organisation der innern Verwaltung 8 - 6 und die Begründung zu
solchem .) Die Mitwirkung solcher bürgerlichen Elemente kann nur
dem Interesse des Amtsbezirks förderlich sein ; ihre Kemrtnih der lo¬
kalen Verhältnisse und Bedürfnisse des Bezirks , sowie ihre Erfahrung
versprechen eine gründliche und allseitige Erwägung der erforderlichen
Einrichtungen und Anstalten für den Bezirk ; zugleich sichert ihre Mit¬
wirkung das gewünschte Vertrauen in die Zweckmäßigkeit derselben
und führt eine günstigere Aufnahme und willigere Erfüllung der fest¬
gesetzten Vorschriften herbei . DaS Bedürfniß für solche polizeiliche
Anordnungen ist für jeden Bezirk vorhanden und springt in die Augen ,
wenn die Gegenstände , auf welche sich dieses Anordnungsrecht bezieht ,
in Betracht genommen werden . Dieselben sind namentlich in dm 88 -
55 , 57 , 67 , 73 , 102 , 107 Abs. 5 , , 09 , 113 , 128 , 129 , 131 , 149 ,
154 Abs . 2 , 159 des Entwurfs erwähnt .

* — Die Mitwirkung des
Amtsraths, - welchem eine entscheidende Stimme verliehen ist, soll auch
hier nur zu jenen Anordnungen erfolgen , welche eine bleibende , eine
fortdauernde Einrichtung oder Anstalt ins Leben rufen oder betreffen ,
sei es nun , daß solche für alle in einem Amrsbezirk vereinigren Ort «
oder nur eine größere Anzahl derselben gemeinsam zu werden bestimmt
ist . Anordnungen vorübergehender Art oder für bestimmte Fälle , oder
Vorschriften , welche einen sofortigen Vollzug erfordern , sind dem Ere -
kurivbeamten anheimgestelll , dessen Thätigkeit übrigens bei Erlassung
von Vorschriften mit Strafwirksamkeit sich innerhalb der Grenzen zu
bewegen hat , welche die erwähnten Bestimmungen des Entwurfs ge¬
zogen haben .

_ ( Fortsetzung folgt .)

Ergebniß de «
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Getreide - Verkauf
Ztnr .
1127

17
40
36

:ernen
Roggen
Gerste
Bohnen
Erbsen
Linsen 23
Mischelsrncht 139
Wicken
Haber
Beesen

15
187

am 23 . und3l
ehaltenen G

. Ganze Ver -
kausssumme .
7189 si. 22 kr.

87 fl. 48 kr.
174 fl. 30 kr .
132 fl. 24 kr.

- Y. - kr. -
106 fl. - kr.
460 fl . 50 «r .

63 fl . 24 kr.
731 fl. I kr.
- fl. - kr. -

Abschlag
per Ztnr .

— kr .

. Märj 1863 zuVillina < n
ttreidemarkte «.

Preis Aufschlag
per Ztnr . per Ztnr .
6fl . 23kr . - fl. 6kr .
5fl . 10kr . - fi. 20kr .
4 fl. 22 kr. - fl. - kr. ..
3 fl. 40 kr . — fl. 11 kr. — fl. - kr.

- fl . - kr. - fl. — kr. — fl. — kr.
4fl . 36kr . - fl. - kr. - fl . 42 kr.
3 fl . 19 kr. - fl. - kr. — fl. 8 kr.
4fl . 14kr . - fl. 36kr . - fl . — kr.
3 fl. 55 kr. - fl. 7 kr. - fl . — kr.

- fl. - kr . - fl . - kr. - fl. — kr.

— kr.
fl . 4 kr.

Verantwortlicher Redakteur :
str . I . Herm . Krvenlein .



Bezirksamt Dreifach .

Oeffeutliche Matznmna
?rüna von Grund- und Ilnterpfandbuchs

Hrt Oberhffrgen .

zur Erneuerung vv'n Grund- und ^lnterpfandbuchs Einträgen.
Z .t .340 . Oberbergen . Auf Grund des Gesetzes vom 5 . Juni 1860 , Regierungs - Blatt Nr . 30 , werden die in nachstehendem Verzeichnisse genannte» Gläubiger oder deren Rechtsnachfolger aufgefordnidie bezcichnetcn Einträge , wenn solche noch Giltigkeit haben , binnen sechs Monaten ernenern zu lasten , widrigenfalls dieselben nach Art . 4 des erwähnten Gesetzes gestrichen werden würden .

'
Der Rechtsgrund der in nachstehenden ! Verzeichnisse angegebenen Forderungen HAeht in gesetzlichen Vorzugsrechten des Verläufers , sofern nicht bei einzelnen Einträgen etwas Anderes bemerkt istOberbergen, den 20 . Dezember 1862. " -

Das Pfandgericht . Der Bereinigungs -Kommissär : ^
Rathschreiber M . Leber .

LeS Eintrags

Datum . Seite

IS. Nor>. 1810

24. März 1811
10. Nov . -
18. Juni -

21 . Febr. 1813

14 . März -

2l . Nov.

2S. Nov .

22. Mai 1814

30. Mai «

12 . Juni -

IS . Okl.

8 . Nov.

26. Febr . 1810
25. Febr . -

17. Jnni -

IS . Nvv . -
10. Dez . -

14. Jan . 1811

1b - Jan . .
27. Jan . -

6. Febr . -

11 . Febr . -
26 . April -

3 . Nov -

122

>23

124
133
141
142

160

161

162

163

164

165

166

175

176

177

182

183

184

135

186
188

189

ISO

191

117
118

1Ä

121

124
125

127

128

129

130

131
133
13S

140

Namen , Stand und Wohnort Namen , Stand und Wohnort Betrag > DeS Eintrags
des Schuldners des Gläubigers der

und seiner Rechtsnachfolger. und sein « Rechtsnachfolger. Forderung .
! Datum . Seite

kr .
Einträge im Grundbuch Band >. s 3 . Nov . 1811

>18 . Nov . -
140
143

Nepomuk Maier vou hier Cölestin Maier von hier 103 30 ! 5. Jan . 1812 145
Roman Maier von hier dto . >54 30
Alois Knödel von Vogtsburg dto . 71 — -
Pantaleon Gut von Vogtsburg dto. 300 — ^ - -
Josef Maier , jg., von hier dto . 100 — - - -
Jakob Bohn , Bürger von bier dto. 125 30 j - 146
Josef Schill , Stabhalter von hier dto. 71 30

17 . März - 147Josef Maier , Bürger von hier dto. 71 30
Josef Gerig , Schuster von hier Anton und Theresia Weber von hier 160
Dominikus Haas , Bürger von hier Cölestin Merkhofer von hier 80 — 10. Mai - «
Der K . K . v . O . Reg. -Rath Baron Hofgerichts-Advokat vr . Preis i» 823 —

Freiherr v . Gleiibenstcin in Frei- Freiburg für die Verlaffenschafl - -
bürg des Herrn Hauptmanns Wilhelm

von Quemanden
14 . Juni -

Alois Knöbel von hier Josef und Sales Beck , Wohnort ist 204 30 1 . Sepl . - 149
unbekannt 11 . Okt . - 150

Franz Maier dahier dto . 203 — - -
Valentin Baumgarteu vou hier dto . 89 30
Wendelin Keller von hier dto. 5( 30 - -
Lavcr Haas von hier dto. 19 30 I - 151
Nikolaus Kaltenbach von hier , jetzt dto . 155 30 I - -

Georg Schill vou hier - -
Pantaleon Berle von hier dto. 70 30 - -
Roman Gerig , Weber von hier dto . 63 — - 152
Sales Beh von hier dlo . 52 —
Josef Herzig von hier dtv . 52 — , -
Fr . Sales Baumgartner von hier dto . 18 30 22 . Nov . - 153
Moriz Gerig , Bürger von hier dto. 46 —

152Anton Gerig von hier dlo . 15 — 1
Fridolin Bürgin von hier Josef und Sales Beck , minderjährig 31 30 r -

von hi« 4 . Jan . 1813 157
Moriz Beh von hier dto. >0 — - -
Moriz Schill , Bürger von hier dto. 5 30 16. Jan . - 158
Fridolin Baumgartner von bier Leopold Stiegt « Eheleute in Kick- 155 — 7 . Mär ; - 166

Josef Maier vou hier
linsbergen

171dto. 101 — 15 . März -
Kaspar Gerig in Vogtsburg dto. 104 —
Johann Gerig in Vogtsburg dto. 58 30 -
Johann Wursthorn , Bürger von

hier
Georg Berle, jg , von hier
Johann Walser in Vogtsburg

dto . 30 25 . April - 172

oro . 78 30 30. Mai - -
dto. 50 —

Mathias Löffler von hrer dto . 32 30 15. April - 173
Mathias Walser in Vvgtsburg dto . 50 —
Bartholomä Gut von hwr Apolonia Jpser von hier - 80 — 12 . Juni 1814 186
Roman Keller von hier dto. 29 — 4 . Juli - 187
Georg Jpser von hier dtv. 71 30 16 . Okt . - 189
Roman Gerig , Weber von hier dto. 32 — -
Johann Essig, alt , von hier dto . 262 — i -
Johann Wursthorn von hier
Nikolaus Kaltenbach von hier

dto . 40 — 18. Nov . - 19l
dto. 38 —

Bartholomä Gut von hier dto. 40 — !20 . Nov . - 192
Alois Stöcker von hter dto . 29 —
Michael Schneider von hier dto . 19 12 x
Wendelin Jsper von hier dto. 50 30 -
Josef Gerig , Schuster von hier dto . 33 33 !
Moriz Schneider , jg . , von hier Josef und Kreszentia Baumgartner 147 - ^ .193

von hier 27 . Nov . -
Maria Anna Herzig von hier dtv. 25 -
Johann Schüttler von hier dto . 145 .30 ; 194
Dionis Schupp von hier dto . 33 30 I
Jakob Bohn von hier dto. 30 !
Jakob Haumesser von bier dto. 70v 30 > ,
Moriz Schneider, jg . , von hier
Konrad Baumgartner von hier

Josef Schupp Ebeleule von hier 285 — l 8 . Jän . 1815 195
dto . ' 213 30 : »

Cölestin Schill , Bürger von hier dtv . 30 30
Josef Berle von hier dto . 77 — 1l . Jan . 1814 196

dto . dlo . 82 —
Ignaz Berle von hier dt». 24 30 20 . Nov . 1815 193
Johann Klingenmaier von hier dto. 131 —
Anlon Keller von hier dto . 44 — 199
Wendest» Keller von hier dlo. 34 — 19 . Dez . - 200
Roman Keller von hier Pfarrer Rom « von hin 29 _
Johann Willmanu von hin dto. 43 - < -
Roman Schätzle von hier dto. 32 -
Josef Gut , all , von hier dtv. 38 — - 201
Pantaleon Gur von hier dto. 73 30
Johann Essig , jg , von hier
Alois Knöbel von Vogtsburg

dto. ' 97 30 - -
dtv. 112 SO

Johann Jmberi , um « PflegschaftJosef Anton Maier Eheleute in 238
des Wendelin Schill hi« Endmgen » -

Nepomuk Maier von hier dlo . , 471 2. Febr . 1316 202
Joses Knödel in Vogtsburg dto . 17V 30 4 . Febr. 203
Michael Schneid« , Bürg « von dto. 130 _

hi« 3 . März - 207
Laver Haas , jg ., Bürger hier Lavcr Schill, Bürger von hier 44 -
Nepcmuk Maier , Bürger hi« Cölestin Maier von hier 100 - 208

dto. dto . 111 30 -
Anton Gerig , Vogt von hier Anton Gut , Bürger von hi« 201
Josef Gerig , Schuft« von hier dtv . 68 30 .
Josef Schupp , des Mathias Schupp Viktoria Gut von hier 40 30 . - 209

von hier - -
Ilses Maier , alt , Bürger hl« Cölestin Main von hier 71 30 - -
Josef Schneid« , jg. , Bürg « von Anton Bürkle, Bürg « in Rorhweil 480 17. März - 210

hier
David Haumeff« , Bürger von hi« dlo. 83 20 211
Wendelin Schill, Bürg « von hl« Christum Nadler von hier 230 _ »
Anton König , Burg « hier dtv. 200 _ 213
Michael Schätzle, Burger vou hier Georg Berle, Bürger von hier 92 — 12. Mai - 215
Pantaleon Gut , ledig , von hier Martin Gut Pflegschaft bi« 88 30 - -
Franz Mai « , Bürger von hi« dto . SO — -
Gertruda Gut Pflegschaft dto. 88s 30 ,
Joses Bürgin , Bürg « hier dto. 71 30 - ,
Pantaleon Gut , ledig, von hier dto . 30 30 - 216
Franz Maier . Bürg « von bier dt » . 100 —

dto . dlo. 34 —- ö . « 218
Alois Stock« , Bürg « von hier Michael Welleureil« , Bürg « von 70 — I 26 . Dez . - 219

hier
Lorenz Burkart , Büraer von bier Anton Maier von Rothweil 24 — 10 . Jan . 1817 220
David Haumesser , Bürg « von hier Jakob Zanger von Rothweil . 55
Magdalena Jmberv Pflegschaft von Ronian Jmbery Pflegschaft hier 143 — : 2. F -br . - 221

hi« 9 . Febr. -
Jakob Schätzte, Bürger von bi« dto. < 70 _ . 21. Febr . - 222
Moriz Mai « , Bürger von hier Moriz Jmberi Pflegschaft hier

Moriz und Johann Jmbny von
175 _

Wendelin Baumgartner , Bürg « von 93 30 > 16 . März . 224
hier hier

Namen , Stand und Wohnort
des Schuldners

und seiner Rechtsnachfolger.

Namen, Stand und Wohnort
des Gläubigers

und seiner Rechtsnachfolger.

Dominikus Haas , Bürger von hier
Pantaleon Ritzenhofer in Rothweil
Alois Knobel , Bürger in VogtS-

burg
Michael Schätzle, Bürger von hier
Kaspar Beck, alt , Bürger von hier
Josef Zanger , Bürger von hier
Johann Gerig , Bürger in Vogts¬

burg
Konrad Baumgartner , jg . , Bürger

von hier
Johann Willmanu , Bürger von

hier
dto.

Anton König , Bürger von hier

Roman Keller, Bürger von hier
Valentin Franz , Bürger von hier
Pantaleon Wellenreiter, Bürger von

hier
Anton König , Bürger von hier
Josef Schupp , alt , Bürger von hier
Georg Zanger , Bürger von hier
Josef Gut , jg . , Bürger von hier
Josef Hehler, Bürger von hier
Fridol . Baumgartner , Bürger von

hier
Michael Gut , Bürger von hier
Fridolin Bürgin , jg . , Bürger von

hier
Roman Schell, Bürger von hier
Anton König , Bürger von hier
Franz Anton Keller , Bürger hier
Johann Gut von hier
Fridolin Bürgin , Bürger von hier
Nikolaus Wursthorn , Bürger hier

Pantaleon Berle und Alois Stöcker,
beide Bürger von hier

Bartholomä Gut , Bürger von hierjElisabeth Herzig von hier
Vogt Schill von hier . . . . - . . - .Sales und Josef Beck Pstegschafl

dahier
Georg Berlin , Bürger von hier

Jakob Kogloch in Breisach

Fr . Josef Ritzenhofer in Rothweil
Valentin Franz , Bürger von hier
Josef Vögelin Erben in Rothweil
Josef Roth , Bürger in Rothweil

dto .
aleS Baumgartner , Lehrer von Pantaleon Gerber , ledig , von hier
hier

Michael Schneider , Bürger von
hier

Pantaleon Vögtle, Bürger in Roth
weil

Moriz Schill , Bürger von hier
Wendelin Gut , Bürger von hier
Lorenz Burkard , Bürger von hier
Valentin Leber , Bürger hier
Johann Schüttler , Burger hier
Sab '

Johann Willmanu , all , von hier

Dominikus Haas , Bürger hier
Roman Schneider, Bürger von hier
Josef Gut , VI. 8 . , Bürger hier
Gemeinde Oberbergen
Anton Herr und Pantaleon Schwab

beidi von Rothweil
Roman Schill , Bürger von bier
Josef Schätzle, Bürger hier
Moriz Gut , jg . , Burger hier
Josef Maier , Bürger hier
Moriz Maier , Bürger bier
Pantaleon Schupp , Bürger von

hier
Josef Schill , Vogt dahier

von hier
Roman Strub , Bürger hier

Josek Gur , >1. 8. , Bürger von hier
Pantaleon Gut , Bürger von hier
Joses Schupp , alt , Bürger von

hier
Laver Strub , Weber und Bürger

von hier
David Haumesser, Bürger hier
Georg Jpser , Bürger von hier
Georg Berle , jg ., Bürger hier
Nikolaus Wursthorn , Bürger von

hier
Johann Willmaun , jg . , Bürger hier
Lorenz Stecker, Bürger von hier
Moriz Gut , jung , Bürger von hier
Georg Jpser , Bürger von hier
Michael Schneider, Bürger von hier
Georg Gut , ledig, von hier
Anton Keller , Bürger von hier
Laver Schill, Bürger von hier
Pgnlaleon Gut von hier' Mäthias Walser, Bürger in Vogts¬

burg
Nepomuk Maier , Bürger von hier
Dendelin Schill, Bürger hier
Georg Berle, Bürger von hier
Roman Maier , Bürger von hier
Michael Schaber, Bürger von hier
Josef Gut , ll . 8. , Bürger von hier
Roman Maier , Bürger von hier
Moriz Maier , Bürger von hier
Anton Schill , Bürger von hier

Laver Haas , Bürger von hier

Josef Förtterer vou St . Märzen .
jetzt Bürger dahier

Roman Maier , Müller von hier
Josef Maier , alt , Bürger von hier
Moriz Maier , Bürger von hier

von hier

Moriz Jmberi von hier
Georg Berle von hier

dto .

dto .
dto .
dto .
dto .

laver Strub , Bürger von hier

Konrad Scheidest » , Bürger von hier

Josef Gut , Bürger von hier
Maria Anna Bachmann , Wohnort

unbekannt
Anton Gcrigs Erbschaft dahier
Moriz Gerig Wittwe dahier

dto .

dto .
dto .
dto .
dto.
dto .
dis.

dto .
Peter Schneider Verlassen schaft dahier

dto .
dto .

Maria Anna Bürgerin hier
Josef Schupp , alt , Bürger von hier
kaver Gut , Bürger von hier
Pantaleon und Wendelin Gerber

von hier
Josef Berle von hier ,

Pfarrer Römer Berlasfenschaft von
hier

dto.
dto.
dto .
dto . Kaufschilling

Koloban Wagner in Rothweil

Chrisosti Schupp Wittwe hier
dto.
dto.
dto .

Stefau Schub Erben von hier
dtv .

Lehrer Ens Verlasseuschafl in Roth
weil

Josef Berle , S . des Georg Berle ELlestin Merkhofcr von hier

dlo .
Valentin und Wendelin Leber von Cölestin Mcrkhoser Erbe» von hier

hier
dto .
dto .
dlo.

dio .

dto .
dto.

Wendelin Gerber von hier
dto .

Moriz Gerig Erben von hier
dto.
dlo .
dlo .
dt »,
dto .
dto.
dto.
dto .

Martin Erlacher Eheleulc in Jech-
tingen

dlo .
dto.

vhann Schätzte von hier
äspar Beck Erben hin

dto .
dto .
dw .
dto .

Moriz Baumgartner Verlaffenschafl
von hier

Joachim Haa«, Bürger von hier
Paulaleon Galli ,

"
Bürger m Roth - Laver Maier , Bürger in Rothweil' weil

Johann Willmaun , alt , Bürger von
hier

AmbroS Schneider von hier
Josef Schupp , Bürger von hier
Johann Willmanu , jung , Bürgel

von hier
Johann Nepomuk Maier , Bürgerplnton Weber , Bürger von hier

Betrag
der

Forderung .

fl.
10
43

170

1a-t 30
151
72

132

kr .
24

30

30

21

35

30
70

932
170
140

124
84
67
37
41
70

68
302

60
114
100
250

53
58

170

34
231

122

143

44
450

47
77

100
30

18

10
35
10
15

178

130
60
20
45

201
4l

181

30

55
62

52
34
8t

39

31

270
90

186
149
62
16
26
20
49
6

583
81

146
67
44
96
41
27

133
42
31

320
121

1600

310
94

3444

262

30

30

30

30

30
30

30

30
30

30

30

30

30

30

SO

30

30
18

30
30
30
ZVso
30

30



Le « Eintrags

Datum . Seite .

Namen . Stand und Wohnort
des Schuldners

und seiner Rechtsnachfolger.

16 . März 1817

16 . Mär ; -

23 . März -

St) . Marz -

2 . April -

6.
28 .

U .

April
April

Mai

224

225

226

227

232

233

234

235

236

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249
251

252
253

255

Fridolin Bürgin , Bürger von
hier

Valentin Leber , Bürger von hier
Wendelin Baumgartner , Bürger von

hier
Fldelio Herzig! Bürger von hier
Wendelin Baumgartner , Bürger von

hier
Fridolin Gut , Joh . S . , Bürger von

hier
Wendelin Gut , Bürger von hier
Theresia Bürgin von hier
Josef Schneider, jg . , von hier
Josef Haumesser, Bürger von hier
Dominikus Haas , Bürger von hier
Moriz Beb , Bürger von hier
Cölestin Schill, Bürger von hier
Fridolin Haumesser, Bürger von hier
Kvnrad Baumgartner , zg. , Glaser

von hier
Lorenz Schneider , Bürger von hier
Josef Schill, Vogt dahier
Michael Schaber , Bürger von hier
Mathias Walser , Bürger von hier
Georg Zanger , jung , Bürger von

hier
Valentin Baumgartner , Bürger von

hier
Dominikus Haas , Bürger von

hier
Josef Gut , M . Sohn , Bürger
- hier
Johann Gerig . Bürger in Vogts¬

burg
Josef Essinger, Bürger von hier
Johann Essig , Bürger von hier
Zantaleon Maier , Bürger von hier

Kaspar Beck , Bürger von hier
Wendelin Schill , zung, Bürger von

hier
Lorenz Schneider , Bürger von hin
Wendelin Schill, jung , Bürger von

hier
Michael Schneider, Bürger von hier
David Haumesser, Bürger von hier
Jakob Reichenbach , Bürger von

hier
Kaspar Beck , Bürger von hier
Konrad Deuzlinger , Bürger in

Vogtsburg
Josef Gerig , Schuster und Bürger

von hier
Josef Haas , Bürger von hier
Silvester Kranacher , Bürger von

hier
Fr . Anton Keller , Bürger von hier
Moriz Schneider, Metzger und Bür¬

ger von hier
Roman Essig , .Bürger von hier
Kaspar Beck , Bürger von hier
Jakob Schätzle, Bürger von hier
Moriz Schneider , jg . , Bürger von

hier
Moriz Knöbel , Bürger und Küfer

von hier
Roman Gerig , Weber und Bürge :

von hier
Lorenz Stöcker , Bürger von hier
Pantaleon Gut , Bürger von hier
Moriz Schill, Bürger von hier
Lorenz Burkart , Bürger von hier
Josef Gut , Ro . S . , Bürger von

hier
Pantaleon Meier , Bürger von hier
Josef Gut , R . S . , Bürger von

hier
Franz 'Maier , Bürger von hier
Roman Keller , Bürger von hier
Jakob Reichenbach , Bürger von

hier
Roman Gerig , Bürger von hier
Joses Berle , Maurer und Bürger

von hier
Barbara Keller von hier
Joses Maier , alt , Bürger von hier
Joses Bürgin , Bürger von hier
Nikolaus Wursthorn , Bürger von

hier
Johann Essig , Bürger von hier
Georg Zanger , jg . , Bürger von hier
Michael Gut , Bürger von hier
Simon Hug Eheleute in Schelingen
Pantaleon Reichenbach , Bürger von

hier
Joses Schätzle , Bürger von hier
Fr . Anton Großmann , Bürger- in

Rothweil
Josef Meier , alt , Bürger von hier

Namen , Stand und Wohnort
des Gläubigers

und seiner Rechtsnachfolger.

Anton Weber, Bürger von bier

dto.
dto .

dto.
dto.

dto.

dl« .
dto .
dto.
dto.

Josef Zanger , Bürger von hier
dto .
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto .
dto.
dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.
dto.
dto .
dto.
dlo.

dto .
Georg Berle Eheleute von hier

dto.
dto .
dto .

dlo.
dto.

dt « .

dlo.
dlo.

dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.

dto.

dlo.

dto .
dto.
dto.
dto .
dto.

dlo .
dlo .

Josef Schible von bin
dto.
dto.

dto .
dto.

dto.
dto .

Ursula Zanger von hier
dto .

dto .
dto .
dto.

Wendelin Jpser Eheleute von hier
Josef Schibli » Gantmasse hier

Johann Willmann , Bürger voll hier
Nepomuk Dobmann . Bürger in

Rothweil
Joachim Haas . Bürger von hier.

Gant

" - Mai
'

.
« Vkt . .

2- Febr . 1818

Febr . -

12 . April -

256

256
257
257
258

259

266

267

.263

27t

Anastasia Wassmer von hier
Moriz Schill , Bürger von hier
Mathias Löffler , Bürger von hier
SaleS Baumgartner , Bürger von

hier
Moriz Schneider , Bürger von hier
Dominikus Haas , Bürger von hi«
Wcndelin Schill , jg. , Bürger von

hier
Johann Essig , Bürger von hier
Xaver Haas , Bürger von hier

dto.
dto.
dto.
dto .

dto.
dto.
dlo.

dto .
dto .

Dominikus Haas , Bürger von hier
Joachim Haas Eheleute von hier
Mathias Keller , Bürger von hier
Georg Berlin , Maurer und Bürger

von hier
Roman Schätzle , Bürger von hier

dto .
Kvnrad Schindelin , Bürger von hier
Joachim Haas Eheleute hier. Gau
Mathia « Keller, Bürger hin

Michael Wellenreiter , Bürger von
hin

Anton Keller , Bürgn von Hin-
Josef Maier , alt , Bürgn von hin
Alois Knobel , Bürger in VogtS-

burg
Johann Wursthvrn , Bürger von

hier
Mathia « Reichenbach , Bürger von

hier
Cölestin Schill, Bürger von hier
Wendelin Jpser , Bürgn von hin

Moriz Zanger von hin
dto.
dlo.

Katharina Streiterin , ledig , von hin

dto.

Josef Schupp , Bürger von hin
dto.

Betrag
dn

Forderung .

DeS Eintrags

Datum . Seite .

Namen , Stand und Wohnort
des Schuldners

und seiner Rechtsnachfolger.

Namen , Stand und Wohnort
des Gläubigers

und seiner Rechtsnachfolger.

Betrag
dn

Forderung .

fl . kr . >
262 30 8 . Nov . 1818

81 9 . Nov . -
147 — 20 . Dez . -

53 30 -
38 _ S

27. No» . -
80 —

37 30 15. Jan . 1819
30 _ 22. Jan . -
11 — 3 . Febr. -
11 —
33 30 24 . Jan . -
60 _

143 — 22 . Febr . -
66 30
70 30 2 . Mai -

59
88 30
96 — 22. Ang . -
61 —
35 30 30. April 1820

23 . Juli -
5 —

30 —

53 —

52 —

64 26 . Dez . -
10 — -
40 30
30 — -

880 —

55
136 — -

139 31 . Dez . -
81 — -
3l —

68 — -
121 30

94 -

15
56 30 5 . Febr . 1821

25. Febr . -
70 —

155 —
25 . März -

78 15. April -
106 30

17 — ! -
60 — -

30 30 -

15 30

5
38 — -
21 30 -

5 10 > -
4 —

20

72 -
52 30 i 9 . Nov. 1822
32 - 9 . Febr . 1823

53 _ 9. März .
77 — !

33 30 !
17 30 i -
51 30 !
2l 30 -

70
15 30 ! -
24 30 j -

2400 — !
381 — ! 11 . Okt . -

40 3 . Dez . -
55 — -

135 - ! -

295 8. Aug . 1824
56 30 ! 17 . Aug . -
52 30 i
84 30 !

81 ^ i
48 — ! -
70 30 s "

15
364 — !

17 . !! ,
49 _ l -
80 30 ^
20 — s 5 . April 1825

190
11 . Dez . 1825

100 -
80 6 . Jan . 1826
80 1 . Febr. -

16 . Febr . -
24

50 —

13«
65 8

'

(Schluß folgt .)

272

273
374

375

376
378
379

382

385
386

389

398
401

402

402
403
403

408
409

411

412

414
415

416

417
418

419

420

15
31

34

35

36

46

62

92
94

96
97

98

99

112

7
8

27
29
3V

3l

32

Pantaleon Reichenbach, Bürgn von
Hin-

Johann Willmann , Bürger hin
Wendelin Schill , jg . . Bürgn Hin-
Roman Schätzle, Bürgn von hier
Bartholomä Gut , Bürgn von hier
Roman Lchill, jg . , Bürger von hier
Jakob Schneider , Gerichtsmann von

hier
Anton Schill , Bürger von hier
Fr . Josef Gut , Bürger von hin
Roman Schill , Bürger von hier
Josef Main , alt , Bürger von

hier
Wendelin Schill , jung , Bürger

von hier
Joses Fördern , Bürger von Hin-

Georg Berle , Bürger von hier
Wendelin Keller, Bürger von hier
Nikolaus Kaltenbach , Bürger von

hin
Pantaleon Gut , Bürger von Vogts¬

burg
dto.

Johann Schüttler , Bürger von
hier

Josef Baumgartun , Schneider und
Bürgn von hier

Roman Knöbel , Bürger von
hin

Wendelin Schill , jung , Bürgn von
hier

Fridolin Gut , Bürger von Hin-
Xaver Knöbel, Bürger hicr
Moriz Schneider , jung , Bürger

hin
Anton Keller, Bürger hier
Lorenz Burkart , Bürgn hier
Pantaleon Gut , Bürger in Vogls -

bürg
Johann Schüttln , Bürger von

Hin-
Pantaleon Beh , Bürgn von Hin-
Nikolaus Hehler , Bürger von

hier
Moriz Schneider , jung , Bürger von

hin
Roman Knöbel, Bürgn von hier
Josef Gerig , jung , Bürger von

hier

Konrad Schindeliu , Bürger von bin

Wendelin Gnber , Bürgn Hin-
Joses Burckart, Bürger hier

dto .
dto .
dto.

Anton Birkle von Rothweil

dto.
Josef Schupp , Bürgn Hin-
Anton Bürkle von Rothweil
Moriz Baumgartner , Bürger hin

dto .

Grundherrschaft von Fahneuberg in
Rothweil

Alois Kreitze Eheleute in SaSbach
dto.
dto .

Josef Gut , Roman S . , Bürger von
hier

Christian Ley in Oberschaffhausen
Moriz Baumgartner Erben von hier

dto .

dto .

dto .

dto .
Franziska Nadln in Burkheim

dto .

dto .
dto .
dlo .

dto .

Roma » Strub von hin
dto .

Josef Schupp , Bürger von hin

dto .
dto .

Fridolin Baumgartner , Bürger von
hier

Anton Schill , Bürger von hier
Michael Jenne , Badwirth in Ober-

schaffhauseu
Franz Niein , Bürger von Hin-
Roman Essig , Bürger von Hin-
Roman Schill , jung , Bürger von

hier
Nikolaus Hehler , Bürger von hier
Konrad Jpser , Bürger dahicr

Anton König , Bürger dahier
Fridolin Haumesser , Bürger dahier
Melchior Haumesser , ledig , Soldat

von hier
Roman Schill , Bürger von hier
Konrad Jpser , Bürger von Hin-
Anton Keller, Bürger von hier
Wendelin Schill , Bürger von Hin-
Alois Knöbel , Bürger von Hin-

Josef Fürderer , Bürger von hier
Moriz Gut , jg . , Bürger von Hin-
Roman Essig , Bürger von hier
Konrad Jpser , Bürger von hicr
Moriz Schill , Bürger von Hin-
Fridolin Baumgartner , Bürger von

Hin¬
di« .

Moriz Schneider , Moriz Sohn ,
Bürger dahier

Fridolin Baumgartner , Bürgn
dahier

Lvrenz Burkart , Bürger dahier
SaleS Kaltenbach , Bürger dahier
Josef Bürgin , Bürger dahier
Fridolin Gut , jg . , Bürgn dahier
Vogt Schneider dabier
Nikolaus Hehler , Bürger dahier
Kaspar Gerig , Bürger in VoglS-

burg
Xaver Haas , Bürger dahier

dto .
Cölestin Schneider , Bürger dahin
Xaver HaaS , Bürger dahier
Lorenz Schneider , Bürger dahier
Xaver Haas , Bürger dahier
Lorenz Schneider , Bürger dahier

Vogt Schill dahier
Wendelin Baumgartner , Bürger da¬

hier

dto .

Georg Schupp , Bürger von hier
Christian Friedrich Hauser in Bö-

tzingen
Burgvoat Rüget in Rothweil
Moriz Wcllenreiter von hier
Josef Schupp , Bürger dabier

Moriz Schneider, alt , Bürger dahin
Nikolaus Haumesser Verlassenschafl

dahier
dto.
dto .
dto .

dto .
dto .
dto .
dto .

dieselbe , hälftig mit Melchior Hau¬
messer

dto .
Nikolaus Hehlers Vcrlasscnschaft

dto .
dto.

Wendclin Gerber , Bürger von hin
Josef Bohn in Jechlingen

Pantaleon Baumgartner , Bürger in
Schelingen

dlo .

dto .

dto .
dlo .
dto .
dto .
dlo .
dto .

Valentin Dienst , Bürger in Rolh -
weil

Joachim Haas , Bürger dahier . Gant
dto .
dto .
dto .
dto .

Roman Schneider, Bürger dahier
Moriz Schneider, Massenpfleger für

Lorenz Schneider. Gant
dto .
dto .

Hrrovtin Bürgin , Burger
Josef Gerig , zg . , Bürger dahier
Maria Anna Schiblin , ledig , da

hier
Moriz Schneider , jg . , Bürger da

hier
Josef Baumgartner . Bürger dahin
Nikclaus Wursthorn , Bürgn dahin
Maria Anna Schneider , ledig , hier
Wendelin Schätzle, Bürgn dahier

dto .
dto .

dto .

dto .
dto .
dto .

Josef Bohlt in Jechlingen
Einträge im Grundbuch Band II .

BartholomL Gut , Bürger dahicr
Rvman Essig, Bürger dahier
Nikolaus Kaltenbach , Bürger dahier
Chrisosti Schupp , ledig, von hin
Jdsef Gut Eheleute dahier

dto.
dto.
dto.
dto .
dto.

Roman Schneider, Bürgn dahier
dlv.

Burgvvgt Riegel in FreiburgWendelin Berle , ledig , von hier
Pantaleon Gut , Bürger dahin , Mas -

senpflcger für Josef Gut . Gant
dto .
dto .
dto .
dto .
dto .

fl . kr .
27 —

85
372 _
350 —

56 30
200 —
200 —

203
150 _
300
600 —

330 —

260 —

40
9 l2
6 12

266 —

100
69 —

138 30

258 —

267 —

80 30
42 30
30 —

21 12
5 42

163 30

6 —

160
62 —

272 —

150
150 —

38 —

232
281 —

33
81 30

150 —

30
190 30

21 30
28 —
16 —

181 —
25 —

116 3k)
19 —
98 30

164 —
46 —
54 30
29 —

5 —
73 3k>

— —

54 30

140 —

148 30
60 30

117 —
126 —
40 —

9
100 —

47 30
20 —
11 —

6 30
5 —

91 30
494 30

46
23

43 30
40 —
20 -

19 —

32 _
18 —
37
66

54
70 —
72 30
66 —

352 —

73
12 —
12 —
35 —
40 30



Oefferitliche Mahnung .
Die Bereinigung der Grund - und Unterpfands bucher der Gemeiilde Neu nsletten , Amts Krautheim .

Z . i.410 . N eunftettc » . Auf Grund des Gesetzes vom 5 . Juni 1860 ( Regierungs -Blatt Nr . 30 ) iverden die in nachstebendem Verzeichnisse genannten Gläubige » oder deren Rechtsnachfolge » aufgefordert ,
die bezeichnten Einträge von Vorzugs - und Unterpfandsrechten , wenn solche noch Giltigkeit haben , binnen 6 Monaten erneuern zu lassen , widrigenfalls solche nach Art . 4 des erwähnten
Gesetzes gestrichen würden .

Der Rechtsgrund der in nachstehendem Verzeichnisse angegebenen Forderungen , welche in das Unlerpfandsbuch eingetragen und , besteht in bedungenen Nnterpsandsrechten , und der Rechtsgrund der in das
Grundbuch eingetragenen Forderungen in der» gesetzlichen Vorzugsrechte des Verkäufers , sofern nicht bei einzelnen Einträgen etwas Anderes bemerkt ist.

Neunstetten , den 27 . Dezember 1832 . ^
Das Pfandgerichl . Der Bereinigungs -Kommissär :

Niebel , Bürgermeister . Wolfert , Rathschreiber .

Des Eintrags Namen , Stand und Wohnort Namen , Stand und Wohnort Betrag Des Eintrags Namen , Stand und Wohnort 'Namen , Stand und Wohnort Betrag
des Schuldners des Gläubigers der des Schuldners des Gläubigers der

Datum . Seite .
und seiner Rechtsnachfolger . und seiner Rechtsnachfolger . Forderung . Datum . Seite .

und seiner Rechtsnachfolger . und seiner Rechtsnachfolger . Forderung .

1 . Einträge im ( Grundbuch Band V.
kr .

5 . Dez . 1760
14 . Mai 1753

25 Hansjörg Wolfert hier
dto .

Pfarrer Gebhard
Michael Schmötzer hier

fl.
56
36

kr,
—

2 . Jan . 1812 74 MiLael Spriegel hier Sebastian Bek von Windischbuch 353 45 1 . März 1755 - dto . Stephan Kappes von Krauibeim 56 —
17 . März - 75 Joh . Jakob Fahrbach hier Johann Ohnsmann von Windisch 280 — 25 . Febr . 1761 26 Joh . Heinrich Streiner Hansjörg Wolfert hier 1A

buch 1 . April 1762 - Hansjörg Wolfert hier Jakobische Vormundschaft hie, 5L?
—

17 . April - 76 Gg . Philipp Niebel hier Philipp Blum von Windischbuch 26 — - - dto . dto . 27
29 . Mai - 81 Joh . Gg . Fahrbach , Pächter Johann Ohnsmann von Windisch 1k 13. Febr . 1745 27 Leonhard Fluhrer hier Philipp Niebel , 0 . Müller hier 1L —

buch 11 . Febr . 1755 i 28 Michael Fluhrer , Wagner hier Jakobische Vormundschaft hier 74
8 . Fcbr . 1813 84 Michael Spriegel hier Kilian Ziegler von Windischbuch 26 — 27 . Dez . 1761 i

Philipp Fischer Kappes hier 256 . März - 85 Christof Johmann von Krautheim Seb . Herrmanns Wtb . von Kraut - 178 16 . März 1754 30 dto . k>4
heim 6 . Jan . 1755 3l Hans Adam Thomann hier dto. 20 —

s s Martin Arnold von da dto . 9l _ 26 . Fcbr . 1759 34 Jakob Wolferts Wtb . hier dto . 2K 40
28 . Mai - 89 Jakob Fahrbach hier Joh . Throm , jung , von Windisch¬

buch
Eva Kath . Scbmötzer von Merchin -

11 — 15 . Okt . 1783 37 Joh . Philipp Niebel , alt , hier Valentin Fischers Vormundschaft
hier

Thomas Lerberische Vormundschaft

37

26 . Aug . - 91 Friedrich Schmötzer hier 250 — 7 . Mai 1791 > 38 Joh . Gottlieb Schmötzer hier 160 —
gen 26 . Aug . 1793 hier

20 . Dez . - 96 Josef Kappes von Krautheim Peter Schiemer von Krautheim 90 — 18 . April 1798 !
Anton Bopp zu Krautheim28 . Febr . 1815 106 Unbekannt Philipp Fischer in Schwabhausen 297 35 21 . Juli - - dto . l>6 —

- Heinrich Tremel von hier Adam Kappes Wtb . von Krauthein 35 23 . Nov . 1784 > 39 And . Niebel , Unlermüller hier Joh . Philipp Fahrbach , jung , hier 2l2
- - Georg Walz von hier Josef Johmann von Krautheim 50 14 . Jan . 1786 !

Hansjörg Berberische Vormundschaft- 107 Christian Lebert hier dto . 7 30 6 . Jan . 1797 Joh . Philipp Fahrbach , jg , hier 150 —
, - Jakob Fahrbach hier dto . 115

11 . Dez . 1784
hier

- - Andreas Fluhrer hier dto . 356 40 Joh . Christian Drescher hier Mich . Berberische Vormundschaft hier 22
21 . Nov . - 103 Unbekannt Leonhard Rüttinger von Eschelbrvnn 393 30 3 . März 1786

i
° dto . Streiner '

sche Vormundschaft hier 123 —
23 . Nov . - 108 ' / - Martin Fischer hier Mich . Fischers Wtb . hier 208 20 1. Mai -
22 . Dez . - 109 Martin Thoma hier Mich . Netzbach und Martin Maver 83 30 I . März 1788 >

von Krautheim 3 . Dez . 1792 Philipp Niebel u . M . hier Christian Kleinbeld hier 100 —
9 . Juni 1816 111 '/ - Unbekannt PH . und Michael Fahrbach hier 1144 40 11 . Nov . 1784 41 Mich . Schmötzer , alt , hier Apotheker Margraf in Merchingen

Streiner '
sche Pflegschaft hier

50 —
12 . Juni - 112 Christoph Fahrbach hier Jakob Fahrbach hier 300 — 8 . März 1786 42 Joh . Michael Wolfert , alt , hie» 70 —
24 . Juli 1817 114 Unbekannt Johannes und Christine Fischer hie» 743 25 8 . Jan . 1790 - dto . Amtsvogt Weismann 50
24 . Sept . - 115 Michael Spriegel hier Franz Kämpf von Krautheini 15 — 29 . Juni 1788 43 Joh . Philipp Fluhrer hier Hansjörg Berberische Vormundschaft 33 —

3. Febr . 1818 118 Unbekannt Andreas Fahrbach hier 358 22
12 . April 1792

hier
- dto . Philipp Fischer hier 397 20 - dto . Streiner '

sche Vormundschaft hier 100 —
2 . Jan . 1819 123 '/r Joh . Mich . Hambrecht hier

Joel Hirsch Rothschild von Kraut -
Philipp Fischers Erbmasse hier 550 - - >23 . April 1786 44 Jörg Philipp Hambrecht hie» dto . 24 —

1 . April - 126 Karl Mayer '
sche Ehefrau von Mer - 905 30 22 . Mai 1788 - dto . Schulmeister Willig hier 35

heim chingen 15 . Okt . - dto . AmtSvogt Wcismann 80 —
20 . März 1820 135 Philipp Wolfart hier Franz Heinrich Tremel in Kraut - 72 — 2. Mai 1791 - dto . Christoph Huber von Oberschüpf 55 --

heim 29 . Sept . 1786 45 Joh . Martin Fluhrer die» Streiner '
sche Pflegschaft hier 120 —

11 . Jan . >821 141 '/r Unbekannt Mich . Fahrbach in Merchingen 1242 30 18 . April 1788 47 Heinrich Steinmann Gg . Mich . Berberische Vormund - 150 —
1 . Nov . - 149 ' / - Mich , und Thema , Radwirtb Mich , und Philipp Wolfert hier 82 30

10 . Okt . -
schast hier

15 . Dez . 151V - dto . Joh . Arnold von Krautheim 51 - ! - dto . Amtsvogt Weismann hier 40
2 . Febr . 1626 152 '/z Unbekannt Gg . Laub und Genossen von Eschel - 20 20 j 23 . April - 49 Joh . -Philipp Hösch Wtb . hier Hansjörg Berberische Vormundschaft 55 —

bronn
L9 . Juni 1789

hier
29 . Ja » . 1823 162 ' / - Philipp Fahrbach hier Magdalena und Barbara Fahrbach 150 — 53 Bernhard Gross hier Amtsvogt Weismann hier 50 —

hier 24 . Juni - - Sebastian Rüttinger hier Gg . Mich . Berberische Vormundschaft 250 —

Einträge im Grundbuch Band VI . 17 . Aug . 1790 55 dto .
hier

Streiner '
sche Vormundschaft hier 55 _

15 . Sept . 1624 35 Martin Mayer hier Michael Hambrecht hier 8 — 31 . Okt . 1789 57 And . Hertlein in Krautheim Schulmeister Willig hier 60
24 . Okt . - 51 Radwirth Thoma hier Adam Appel von Windischbuch , z. Z . 16 30 j 4 . April 1795 59 Martin Gehrig , Schwancnwirlh in Adam KappeS in Krautheim 700 —

in Amerika Krautheini
3 . Jan . 1828 239 Ludwig Silberzahn hier Maria Barbara Fischer hier , z. Z . 61 55 j 20 . Juli 1796 61 Josef Hellmuth , Kroneuwirlh in And . Niebel , lkntermüller hier 800 —

in Helmstadt
30 . Dez . 1803

Krautheim
- 240 Heinrich Herrmann hier dto . 12 5 65 Philipp Fluhrer , Engelwinh hier Thomas Berberische Vormundschaft 200 —
» - dto . dto . 90 20 hier
- 241 Andreas Niebel , Müller hier dto . 19 30 ! 5 . Mai - 71 Johann Ehrefried hier Kath . Maria Ehrefried in Merchin - 300 —
- 242 David Hak hier dto . 1 —

11 . April 1804
gen

243 Martin Thoma , Radwirth hier dto . 38 — 81 Philipp Fluhrer , Engelwirth hie » Gg . Mick . Berber '
sche Vormundschaft 20 —

5 . Jan . - 247 Jakob Fahrbach , P . S . , hier Michael Ham dreckt hier 60 - I
1 . Jan . 1809

20 . Febr . 1610

hier

21 . April 1630 426
Einträge im Grundbuch Band V» . 87

119
Johannes Arnold in Krautheim
Mich . Fischer , jung , hier

Martin Hambrechts Erben hier
Thomas Berberische Vormundschaft

160
130 I

Zakob Fahrbach hier IPhilipp Fahvback hier 88 - I hier20 . Aug . 183 l 632 Heinrich Tremmel von Krautheim Heinrich Renner von Krautheim 10 15 j S 121 Joh . Georg Fahrbach hier
Joh . Gg . Müller in Krauthcin »
Sebastian Herrmann von Kraut -

dto . 130 —

2 . Einträge im Pfandbuch Band >. 25 . Jan . 1812
18 . März -

128
130

Anton Bopp von Krautheim
dto .

400
100

30 . Dez . 1847 t) Sebastian Wolferl hier Amtskeller Weingärtner zu Kraut - 30 — ! heim

29 . Juni 1757
1b . März 1759

Hans Konrad Wekesser hier
dto .

heim 7 . April - 136 Georg Hainbrecht hier Gg . Mich . Berberich , P . , hier 90 45
3 Pfarrer Gebhard

die Jakobiscke Vormundschaft hier
28
30 Einträge im Pfandbuch Band » .

1 . Febr . 1760 j - dto . dto . 21 — . 21 . Aug . 1820 53 Georg Fahrbachs Eheleute hier Gerbermeister Philipp Sevboth in 150 —
24 . Aug . - Dörzbach

5. Dez . - 4 Mich . Berberich , Bierbrauer hier Pfarrer Gebhard 50 _ 31 . Aug . - 55 Mich . Fahrbach « Eheleute hier dto . 150 _
24 . Okt . 1761 5 Friedrich Korbmann hier Hansjörg Berberich hier 33 - ! 10 . Sept . 1821 75 Johannes Arnold von Krautheim Franz Stauch von Krautheim 56 —

1 . April 1762 - dto . Sebastian Wolfert hier 137 - ' 24 . April 1822 96 Friedr . Keller ' sche Ehefrau hier Georg Baier in Epplingcn ohneAnqabe8 . Jan . - 8 Mich . Maver , jung , hier Anna Ev « Gehrigin , Schutzver - 100 - s 31 . Dez . - 108 Philipp Ehrenfrieds Eheleute hier die Schwester des Schuldners 240 ! —

18 . Dez . 1747 Philipp Fahrbach , Gassebek hier
wandtin dahier 12 . Mai 1824 187 'Philipp Fahrbach hier Philipp Fahrbach hier ohneAngabe

9 Amtskeller Weingärtner zu Kraut - 50 — ! 6 . Dez . 1825 224 Konrad Landbek hier Herr Oberamtmann von Heidelberg dl» .

20 . März 1749
Heini - - dto . dessen Namen 550 —

11 Valentin Senft hier dto . 80 — , 26 . Jan . 1326 230 Friedrich Scheuermann hier Philipp Mayers Gantmasse . Gesetz- — —

19 . Dez . 1769 Hansjörg Bikel hie»
liches Pfandrecht

12 Joh . Christian Willig , Schulmeister 50 — : 20 . Jan . - 231 -Philipp Landbek hier Philipp Niebel '
sche Gantmasfe . Ge - — —

1 . Juni 1757 13 Mich . Berberich , Hirt hier die Stokert '
sche Vormundschaft hier 32 _ ' setzliches Pfandrecht1 . April 1745 - HanS Philipp Niebel Wtb . bier Mick . Berberich , Hirt hier 50 — > - 232 Michael Niebel hier Georg Bachlsche Ehefrau bier . Ge - — —

8. Sept . 1760 14 Hansjörg Wolppert hier Stokert '
sche Vormundschaft hier 35 — ! setzliches Pfandrecht24 . Juni 1784 15 Sebastian Bechler hier Joh . Martin Gchrig hier 150 — ! 1 . Febr . 1827 273 Michael Fahrbach , P . S . , hier Georg Fahrbachs Gantmasfe . Gesetz- — —

16 . April 1788 - dto . Hr . Frühmesse »' in Ballcnberg 175 _ ! lickcS Pfandrecht21 . Febr . 1754 16 Jakobische Vormundschaft Nikolaus Keller hier 10
30 . Dez . 1747 18 Philipp Fischer hier Amlskcller Weingärtner z» Kraut - 75 _ i v^rnrrage u « Vano n «.

26 . Jan . 1758
heim 3 . Juni 1829 73 Salomo » Müller hier Theresia Müller in Amerika 800 —

- dto . Joh . Michael Schmötzer hier 50 3 . Febr . 1830 103 Adam Appel von Windischbuch Josef Gäriner '
schc Vormundschaft in 840 —

29 . Juli 1757 19 Gg . Philipp Weilbrenner hier Pfarrer Gebhard 20 — Hartheim5. Jan . 1761 - dto . Jakobische Vormundschaft hier 42 — 18 . März 1831 172 Adam Volk in Krautheim Freiherr Friedrich v. Wambold 'sche 130 —
11 . Nov . 1758 20 Hansjörg Fischer hier Pfarrer Volk von Wachbach 40 — Vormundschaft in Heidelberg2 . tzebr . 1759 21 Wolfgang Senft hier Pfarrer Gebharo 10 — 10 . Juni - 183 Jakob Niebel hier Philipp Fahrbach in Amerika . Ge - — —
28 . Jan . 1749 dto . ^ Maria Dorothea Gotttreu 50 _ schlich28 . Dez . 1747 22 Wolfgang Karl Berberich Amtskeller Weingärtner zu Kraut - 60 - 20 . ' 189 Joh . Adam Volk in Krautheim Freiherr Friedrich v . Wambold ' sche — —

4. Febr . 1754
Heini Vormundschaft in Heidelberg- dto . Jakobische Vormunoschaft 16 _

1 - Juli - 23 Mariin Wolfert , alt , hier Schultheiß Kuhn von Oberginsbach 50 — Nachträglich .
3 . März 1760 24

dto .
Joh . Michael Fahrbach hier

Heinrich Retzbach zu Krautheim
Stokert '

sche Vormundschaft hier
50
50

— Eintrag im Band II.
29 . Jan . 1754 25 Hansjörg Wolfert hier Jakobische Vormundschaft hier 44 40 20 . Febr . 1315 154 Andreas Vierling hier

^
Martin Vierling in Helmstadt . Ge - — —

4 <59 dto . Jakob Jakobi hier 30 — setzliches Pfandrecht

In Untersuchungssachen
. , gegen

3 » lef T rösch er von Bollschweil und
David Schick von Schweighof ,

wegen Körperverletzung ,wird zu Recht
erkannt :

Joseph Trö scher von Bollschweil und Da¬
vid Schick von Schweighof seien der mit Vor¬
bedacht und gemeinschaftlich verübten Körper¬
verletzung des Christian Danzcisen von
Eichstetten schuldig zu erklären , und es sei des¬
halb Jeder von ihnen zu einer Amtsgefangmß -
strase von 14 Tagen , sowie zur Tragung der

iammtverbindlicher Haftbaikeit für das Ganze ,
sowie Jeder zu den Kosten des Vollzugs zu ver -
urtheilen ; dem David Schick sei der erstandene
Untersuchungsverhaft in der Dauer von 9 Ta¬
gen als Straferstehung anzurechnen .

V . R . W .
Dies wird dem Joseph Tröscher , dessen Aufent¬

halt unbekannt ist , anmit bekannt gemacht .
Müllheim , den 9 . Februar 1863 .

Grosth . bad . Amtsgericht .
l>r . v. Rottcck .

Z .u .700 . Ossenburg . ( Urtheil und Fahn -
d u n g .) I . u . S . gegen Philipp Stark von Zuns -
weier . wegen Diebstahls und Betrugs , hat das grvßh .

Hofgericht des MitlelrheinkreiseS durch Urtheil vom
14 . d ^ M . , Nr . 1370 — 71 , zu Recht erkannt : Phi¬
lipp Stark von Zunsweier sei der Entwendung von
öl kr . zum Nachtheil des Andreas Kopfmann von
Diersburg und de « in fortgesetzter Thal verübten ,
theils versuchten , theils vollendeten Betrugs zum
Nachtheil verschiedener Personen von Diersburg , im
Betrag von 1 fl. 39 kr. , damit eines dritten Dieb¬
stahls und de» ersten Rückfalls in daS Verbrechen des
Betrugs , der zugleich den dritten Rückfall in ein
gleichartiges Verbrechen bildet , für schuldig zu erklä¬
ren , und Hierwegen unter Verfällung in die Kosten
des Strafprozesses und des UrtheilsvollzugS in eine
ArbeitShausstrgse von einem Jahre , verbunden mit
28 Tagen Hungerkost zu verurtheilen . Auch sei der -

Nr . 3712 . Vorstehende « Unheil wird hiermit dem

flüchtigen Angeschuldigten unter Wiederholung unse¬
re« FahndungSersuchenS vom 16 . Januar d. I . » - » -
588 , eröffnet . Offenburg , den 26 . März 1663 -

Großh . bad . Amtsgericht , v . Zech .

Z .u .729 . Nr . 3328 . Lahr . ( Fahndungs ¬

zurücknahme .) I . U. S . gegen Jakob Walter
von Ottenheim , wegen widernatürlicher Unzucht , neh¬
men wir unser Ersuchen um Fahndung auf denselbm
zurück , da derselbe heute anher eingelieferl worden lft.
Lahr , den 26 . März 1863 . Grvßh . bad . AmtSgerichl .
WilckenS .

Druck und Verlag der G . Braun ' schen Hvsbuchdruckerei .
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